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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.08.2025

Alle mit der Besorgung von Aufgaben der Anstalt betrauten Personen sind unbeschadet sonstiger gesetzlicher
Geheimhaltungspflichten zur Geheimhaltung tGber die ihnen ausschlieRBlich aus dieser Tatigkeit bekannt gewordenen
Tatsachen, insbesondere Uber personenbezogene Daten, verpflichtet, soweit und solange dies aufgrund eines
Geheimhaltungsgrundes nach Art. 22a Abs. 2 zweiter Satz B-VG erforderlich und gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 23 K-LAG
	K-LAG - Kärntner Landesarchivgesetz - K-LAG


